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Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
 
Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversammlung vom 02. Juni 
2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Abnahme der Jahresrechnung 2013 
Die Vorlage wurde angenommen 

 

2. Erneuerungswahl von 12 Wahlbüromitgliedern für die Amtsdauer 2014 – 
2018 
Es wurden gewählt: 
Arnold Elian Welbrigstrasse 25 
Bischofberger Michaela Dorfstrasse 67 
Deplazes Beatrix Huebwiesenstrasse 77 
Kacic Annemarie Breitlandstrasse 16 
Künsch Heidi Dorfstrasse 48 
Marquart Agnes Dorfstrasse 65 
Niederhäuser Cornelia Huebwiesenstrasse 10 
Oswald Claudia Höhenstrasse 20 
Peyer Carmen Dorfstrasse 35 
Rätz Olivier Huebwiesenstrasse 69a 
Rossetti Patricia Dorfstrasse 84 
Saladin Ruth Poststrasse 9 

 

3. Erneuerungswahl eines Mitglieds für die Delegiertenversammlung Senioren-
zentrum „Im Morgen“ für die Amtsdauer 2014 – 2018  
Es wurde gewählt: 
Eichenberger Lotty Huebwiesenstrasse 58 

 
 
Rechtsmittel 
Gegen diesen Beschluss und das Protokoll kann, von der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon 
• im Sinne von § 151a Gemeindegesetz in Verbindung mit §§ 19 Verwaltungs-

rechtspflegegesetz wegen Verletzung der politischen Rechte oder von Vor-
schriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Stimmrechtsrekurs 

• im Sinne von § 151 Gemeindegesetz gegen die gefassten Beschlüsse (z.B. 
Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwe-
cke oder Unbilligkeit etc.) innert 30 Tagen schriftlich Gemeindebeschwerde 

• im Sinne von § 54 Abs. 3 Gemeindegesetz gegen das Versammlungsproto-
koll innert 30 Tagen schriftlich Protokollberichtigungsrekurs 

erhoben werden. Die im Doppel einzureichende Rekurs- oder Beschwerde-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 
Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind 
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle 
Entscheide der Rechtsmittelinstanzen sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im 
Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 
 
 
Geroldswil, 6. Juni 2014 Gemeinderat Geroldswil 
 
 
 
 


